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gumente der Bundesregierung
spreche, dass „das Zusatzproto-
koll von 1973 nur für aktive
Dienstleistungen gegolten hat“.
Allerdings urteilte der Europäi-
sche Gerichtshof in den 80er
Jahren, dass die visumsfreie Ein-
reise auch für passive Dienstleis-
tungen möglich ist. „Versteht der
Gerichtshof seine Entscheidun-
gen rückwirkend, würde dies
also auch für das Zusatzproto-
koll von 1973 gelten“, sagt Hatje.

Ünal Zeran ist zuversichtlich,
dass die Petition erfolgreich sein
wird. „Allerdings nur, wenn sie
rein juristisch und nicht poli-
tisch bewertet wird“, sagt der
Rechtsanwalt. Vor der Europa-
und der Bundestagswahl erwar-
tet er jedoch keine Lösung.

CHRISTIAN WALTHERT

Frauen ungleich bezahlt wird.
Wie findet eine Frau heraus,

dassihrmännlicherKollegefür
die gleiche Arbeit besser be-
zahltwird?
Die Vergütung ist nach wie vor
ein Tabuthema. Für Frauen ist ei-
ne solche Ungleichbehandlung
sehr schwer festzustellen. Sie
braucht die Unterstützung von
Betriebsräten, Personalräten
oder Gleichstellungsbeauftrag-
ten, die die Daten offenlegen.

WaskönnenbetroffeneFrau-
enkonkret tun?
Der Arbeitgeber muss auf Nach-
frage die Gründe für die unter-

schiedliche Bezahlung benen-
nen. Ich würde jeder Frau raten,
im Konfliktfall einen Experten
oder eine Expertin zu suchen, sei
es im Betrieb oder in einer
Rechtsstelle der Gewerkschaf-
ten, die den Fall überprüft. Um
Indizien für Entgeltdiskriminie-
rung vorzulegen, braucht man
eine männliche Vergleichsper-
son mit den entsprechenden
Lohn- und Arbeitsplatzdaten –
die ist oft nicht einfach zu fin-
den. In Unternehmen gibt es ge-
setzlich vorgeschriebene Be-
schwerdestellen, an die sich
Frauen wenden können oder

aber an die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes.

Wie sind die bisherigen Er-
fahrungenmitKlagen?
In Deutschland kann man sie an
einer Hand abzählen: Vor kur-
zem gab es die Klage eines Be-
triebsrates bei der Firma Süde-
relbe, da ging es um gleiches Ent-
gelt für gleiche Arbeit. Dort ist
ein Vergleich geschlossen wor-
den. Schwieriger ist es herauszu-
finden, ob ungleiches Entgelt für
eine unterschiedliche, aber
gleichwertige Arbeit gezahlt
wird.

GibteseineScheuzuklagen,

n

RECHT IN KÜRZE

Die Hamburger Justizbehörde
bildet in diesem Monat erstmals
RichterInnen zu Streitschlich-
tern aus. In drei Blöcken lernen
20 Gesetzeshüter von April bis
August, wie man Konflikte ent-
schärft. Es gibt in Hamburg zwar
bereits RichterInnen mit Media-
torenausbildung, diese mussten
die Qualifikation aber aus eige-
ner Tasche bezahlen. In diesem
Jahr organisiert zum ersten Mal
die Justizbehörde die Weiterbil-
dung und übernimmt auch den
überwiegenden Teil der Kosten.
Außerdem beteiligt sich die Bu-
cerius Education GmbH, eine
Tochtergesellschaft der Buceri-
us Law School an den Kosten. So
sich die Hoffnung von Justizse-
nator Till Steffen (GAL) erfüllt,
werden durch die Fortbildung
Folgeprozesse vermieden.

Nach demVerbot der Genmais-
sorteMON810 ruft die Hambur-
ger Verbraucherzentrale ruft
Handel und Hersteller dazu auf,
ihren Widerstand gegen das
neue Label „Ohne Gentechnik“
aufzugeben und entsprechende
Produkte ins Sortiment aufzu-
nehmen. Wie eine aktuelle
Marktrecherche der Verbrau-
cherzentrale Hamburg und von
SlowFood ergab, findet man bis-
her nur vereinzelt mit „ohne
Gentechnik“ gekennzeichnete
Produkte in den Supermarktre-
galen. Deshalb hat die Zentrale
auf ihrer Internetseite ein Link
mit einer Liste von gentechnik-
freien Lebensmitteln eingerich-
tet. Konsumenten werden gebe-
ten, die Zentrale bei der Erweite-
rung der Liste zu unterstützen.
Gleichzeitig warnen die Ver-
braucherschützer vor dem Kon-
sum von Lebensmitteln, die das
Label „ohne Gentechnik“ nicht
tragen. Gerade bei tierischen
Produkten ohne dieses Siegel
müsse man davon ausgehen,
dass diese mit gentechnisch ver-
ändertem Futtermittel herge-
stellt wurden. Produkte, die das
Siegel tragen, verzichten laut
Verbraucherzentrale sogar auf
Beimengungen von gentech-
nisch erzeugten Zusatzstoffen,
Aromen und Vitaminen.

Zumindest unter diesen Frauen Konsens: Der Kampf um Entgeltgerechtigkeit Foto: DPA

„Negative Erfahrungen mit Freiwilligkeit“
EQUAL PAY Das durchschnittliche Lohngefälle zwischen Frauen und Männern liegt bei 23 Prozent. Karin Tondorf
schult Betriebsrätinnen und Gleichstellungsbeauftragte, wie man dagegen vorgehen kann. Ein Interview

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Warum hat es das Thema
Entgeltgleichheit erst jetzt auf
die politische Agenda ge-
schafft, FrauTondorf?
KarinTondorf:Das Thema ist in
Deutschland lange stiefmütter-
lich behandelt worden. Das liegt
vor allem an fehlenden politi-
schen Institutionen, die aufklä-
ren und Frauen in Konfliktfällen
helfen. In anderen Ländern gibt
es dafür seit langem mehr An-
laufstellen – und auch mehr Kla-
gen. Es liegt aber auch an un-
durchschaubaren Entgeltsyste-
men.

Liegt das Gehaltsgefälle –
derzeit 23 Prozent – an schlech-
teren Karrierechancen von
Frauen oder daran, dass sie für
gleiche Arbeit schlechter be-
zahltwerden?
Die 23 Prozent sind eine Durch-
schnittsgröße: Einerseits gibt es
objektive Faktoren für die
schlechtere Bezahlung, wenn
zum Beispiel von Frauen und
Männern unterschiedlich werti-
ge Tätigkeiten ausgeübt werden.
Eine Sekretärin kann nicht die
gleiche Bezahlung beanspru-
chen wie eine Führungskraft. Es
gibt aber auch diskriminierende
Faktoren, zum Beispiel Benach-
teiligung beim Zugang zu Füh-
rungspositionen. Entgeltdiskri-
minierung liegt vor, wenn Tätig-
keiten oder Leistungen von
Frauen unterbewertet werden.
Es kommt auch noch vor, dass
gleiche Arbeit von Männern und

weil man Angst davor hat, das
sich das Klima amArbeitsplatz
verschlechtert?
Auf jeden Fall. Wenn es einen
Branchentarifvertrag gibt, kann
man auch eine männliche Ver-
gleichsperson aus einem ande-
ren Unternehmen wählen. Das
ist möglicherweise entlastend.

Die SPD fordert eine 40-Pro-
zent-Quote von Frauen imAuf-
sichtsrat und Mindestlohn im
Niedriglohnsektor, wo viele
Frauenarbeiten–haltenSiedas
für sinnvoll?
Ja, das ist politisch sinnvoll.

Auch für realistisch?
Dazu braucht man eine Mehr-
heit im Parlament. Aber zurzeit
ist Wahlkampf, da werden auch
die Frauen als Wählerinnen ent-
deckt. Die Familienministerin
hat gerade ein Instrument ge-
schaffen, mit dem Unterneh-
men im Selbsttest Lohndiskri-
minierung prüfen können. Es
wird wiederum auf Freiwillig-
keit gesetzt – aber damit haben
wir bereits in der Vergangenheit
negative Erfahrungen gemacht.

stand prangert Ünal Zeran an:
„Der völkerrechtliche Vertrag
von 1973 ist höher zu stellen als
die nationalen Vorschriften“,
sagt der Anwalt. Teilweise recht
gibt ihm ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs in Luxem-
burg vom Februar dieses Jahres.
Nach jahrelangem Rechtsstreit
setzte ein türkischer Lastwagen-
Fahrer durch, dass seine Berufs-
gruppe künftig ohne Visum
nach Deutschland fahren darf.

Das Innenministerium be-
zeichnet das Urteil als Ausnah-
meregelung ausschließlich für
Kraftfahrer. „Es geht darin nur
um die aktive Dienstleistung“,
sagt ein Sprecher der CDU/CSU.

„Wer nur Dienstleistungen nutzt,
ist davon nicht betroffen.“ Eine
Visumsfreiheit für türkische
Touristen sei deshalb kein The-
ma. Einziger Diskussionspunkt
sei, ob die Abschaffung der Vi-
sumspflicht auf weitere Berufs-
gruppen aus dem Dienstleis-
tungsbereich übertragen wird.

„Halbwegs intelligente Men-
schen können so etwas nicht be-
haupten, wenn sie die Rechts-
sprechung des EU-Gerichtshofs
verfolgen“, sagt hingegen Ünal
Zeran. Für ihn ist klar: „Der Ge-
richtshof hat damit auch alle
Türken eingeschlossen, die eine
DienstleistunginAnspruchneh-
men, wie es sich aus seiner frü-
heren Rechtssprechung ergibt.“
Aus diesem Grund hat er zusam-
men mit seiner Mannheimer Be-

Freie Einreise
VISAFREIHEIT Ein Hamburger Anwalt hat eine Petition mitinitiiert, die türkischen Touristen künftig das Visum ersparen soll

Türken sollen visumsfrei in die
EUeinreisendürfen.Diesfordert
der Hamburger Rechtsanwalt
Ünal Zeran. Und beruft sich auf
ein Zusatzprotokoll, das 1973
zwischen der Türkei und den da-
maligen EWG-Staaten verein-
bartwurde.Dortistzulesen,dass
die Bedingungen des Dienstleis-
tungsverkehrs in Zukunft nicht
verschlechtert werden dürften.
Damals durften sich Türken bis
zu drei Monate ohne Visum in
Deutschland und einigen EU-
Ländern aufhalten.
Mit dem deutschen Ausländer-
recht wurde sieben Jahre später
allerdings die Visumspflicht für
Türken eingeführt. Diesen Um-

rufskollegin Ilknur Baysu eine
Petition beim Europaparlament
und demBundestageingereicht.
Darin fordern sie eine einheitli-
che Regelung für die Einreise
von Türken in die EU. Was für
Lastwagenfahrer gilt, soll auch
für Touristen möglich sein.

„Ob visumsfreie Einreisen
auch für passive Dienstleistun-
gengelten, isteineFragederAus-
legung“, sagt Armin Hatje, Jurist
an der Uni Hamburg. Für die Ar-
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KARIN TONDORF

n ist Beraterin zu
Entgelt- und
Gleichstel-
lungspolitik.
Am 8. 5. schult
die 57-Jährige
Gleichstellungs-
beauftragte und Betriebsrätinnen
im Auftrag des Feministischen
Rechtsinstituts in Hamburg.

„Halbwegs intelligen-
te Menschen können
so etwas nicht behaup-
ten.“
ÜNAL ZERAN, ANWALT


